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BescheidbetreffendZugang zu Informationennach dem Verbraucherinformationsgesetz
(VIG)

IhreAnfragenachVIG überdiePlattformFragDenStaat- TopfSecret:
Kontrollberichtzu Flammkuchenhaus, Saarbrücken

SehrgeehrteAntragstellerin,sehrgeehrterAntragsteller,

nach Abwägung allerhierbetroffenenInteressenwurde entschieden,Ihnendiebeantragten
Informationenwie folgtweiterzugeben:Die Daten der beiden letztenKontrollterminewerden

Ihnen mitgeteiltund etwaigdabeifestgestellteBeanstandungen aufgeführt,indem sieeinem

Beanstandungstyp (z.B.: Hygienemangel, Kennzeichnungsmangel, baulicher Mangel,

Irreführung)zugeordnetwerden und nachderErheblichkeitdesMangelsnach Maßstabdes$
40 Abs.1aLebensmittel-undFuttermittelgesetzbuch-LFGB-gekennzeichnetwerden.

Auf Wunsch erhaltenSieauch die Möglichkeit,nach Terminvereinbarung(nachstehende
Kontaktdaten mit Telefonnummer) die Kontrollberichtein unserem Haus einzusehen.

AllerdingsdürfendieDatenwedergespeichertnochvervielfältigtwerden.

_InformationserteilunghatLebensmittelunternehmer gem. Abs.VIG die
Möglichkeit,innerhalb_von 14 Tagen eine gerichtlicheEilentscheidunggegen die

Veröffentlichung erreichen.
istabl i . Gerichtsentscheidungkann diehiernach_unaufgeforderte

stalischeZuse erl tionen unsererseitse en.

Der beantragtenÜbersendungder Kontrollberichtekann indesleidernichtentsprochen
werden.
Zwar sollgrundsätzlichdem Antragauch hinsichtlichderArtderInformationsgewährunggem.

8 6 Abs.1,S.2 VIGmöglichststattgegebenwerden,es seidenn,dem stündeeinwichtiger
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Grund entgegen.

Unter Beachtung der gesetzlichen Voraussetzungen einer Internetveröffentlichung nach 8 40
Abs. 1a LFGB und insbesondere des diesbezüglichen Grundsatzurteils des
Bundesverfassungsgerichts vom 21. März 2018 (AZ: 1 BvF 1/13)ist dies vorliegend der Fall.

Diese Leitentscheidung des Bundesverfassungsgerichts, die sich unmittelbar auf die

behördliche Veröffentlichung nach dem LFGBbezieht,ist vorliegend wegen der beabsichtigten
Veröffentlichungen aller Kontrollergebnisse im Rahmen der „TopfSecret-Aktion“ auf der
privaten „Frag den Staat“- Internet-Plattform und damit aufgrund desfaktisch gleich wirkenden

Eingriffs in die Unternehmergrundrechte in Folge der behördlichen Weitergabe der Information

in verfassungskonformen Auslegung des VIG insoweit gebührend zu beachten.

Aus der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts folgt, dass die behördliche
Informationsgewährung, die in das Grundrecht der Berufsausübungsfreiheit des

Lebensmittelunternehmerseingreift, nach Erforderlichkeit und Angemessenheit zu erfolgen hat.

Diese Rechtsprechung fand mittlerweile durch das VG Regensburg (Beschl. v. 15.03.2019, RN 5
S 19.189) dahingehend Beachtung,dass die Herausgabe der gewünschten Kontrollberichte als

rechtsmissbräuchlich verworfen wurde, wohingegen zu erwägensei, ob nicht stattdessen eine

Information per beschreibender Auskunftserteilung oder per Akteneinsicht erteilt werden

könne.

Unter Beachtung dieser gerichtlichen Vorgaben ist daher die Übermittlung der von Ihnen
angefragten kontrollbezogenen Daten in verfassungskonformer Auslegung des VIG nach
vorgenanntem Prozedere zur Wahrung der Verhältnismäßigkeit geboten, was durch das

erörterte zweistufige Verfahren zunächst durch Übersendung der zusammengefassten
Kontrollergebnisse mit zusätzlicher Option der Akteneinsicht im Haus gewährleistet wird.

1. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass die in diesem Verfahren ausgehändigte Information
nur dem Privatgebrauch des Antragstellers dienen soll und von hier aus eine Veröffentlichung im

Internetnicht legitimiert werden kann.

Sollten Sie dennoch die Information an die Plattform „Frag den Staat“ weiterleiten, handeln Sie

somit in eigener Verantwortung.

2. Der betroffene Betriebsinhaber wird gleichzeitig über vorliegende Entscheidung zur

Datenherausgabe informiert. Er kann innerhalb von 14 Tagen nach Bekanntgabe dieser
Entscheidung Eilrechtsschutz beim Verwaltungsgericht nach $ 5 Abs. 4 VIG einlegen. Die
Informationserteilung selbst darf erst nach Fristablauf bzw. nach gerichtlicher Filentscheidung
erfolgen.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur
Niederschrift beim Landesamt für Verbraucherschutz, Konrad-Zuse-Straße 11 in 66115

Saarbrücken, Widerspruch erhoben werden.

Die Erhebung des Widerspruchs in elektronischer Form z. B. durch E-Mail ist gem. $ 3a des

Saarländischen Verwaltungsverfahrensgesetzesnicht zulässig.

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag

Altmeyer


